
international wadden sea school

IWSS-Kochservice
Übereinkunft zur Küchenbetreuung 

bei IWSS-Klassenfahrten

1. Partner der Vereinbarung

Die Vereinbarung wird geschlossen zwischen ______________________________________ (Name),

wohnhaft in _______________________________ als Privatperson

und der Gruppe _________________________________________________ (Klasse, Seminartitel, etc.)

als Teil der juristischen Person _______________________________________ (Schule, Verein)

2. Inhalt der Übereinkunft

Die o.g. Person sorgt als "Küchenfee" für die Gruppenverpflegung während der Veranstaltung

___________________________________________ im Zeitraum _____________________.

Die Küchenfee ist juristisch ein Mitglied der Gruppe und hat entsprechend Betreuerstatus o.ä.

3. Tätigkeitsumfang

Der/die Küchenfee erbringt die folgenden Leistungen:

• Planung der gesamten Verpflegung unter Einbeziehung von Wünschen der Gruppe; dies schließt eine Ab-
sprache des Speiseplans vor Reiseantritt ein;

• Durchführung bzw. Sicherstellung aller Lebensmitteleinkäufe vorab und vor Ort;

• Zubereitung der Speisen unter Mithilfe von Gruppenmitgliedern; der Umfang der von der Gruppe leistba-
ren Mithilfe wird vorab besprochen;

• Sicherstellung von Tisch- und Spüldienst, in der Regel unter Beteiligung der Gruppe;

• Vorabrecherche günstiger Einkaufsmöglichkeiten am Zielort und Klärung aller küchenrelevanten Organi-
sationsfragen mit Lieferanten und mit der Unterkunft.

4. Leistungen der Gruppe

• Die Küchenfee erhält während der gesamten Veranstaltung freie Kost und Logis (ohne alkoholische Ge-
tränke) und wird in einem Betreuerzimmer untergebracht.

 

• Die Küchenfee erhält für die Küchenbetreuung eine Aufwandsentschädigung von 50 € pro Tag. 
Der An- und Abreisetag gelten jeweils als ganzer Tag.

 

• Für Fahrtkosten zur An- und Abreise werden gegen Nachweis zusätzlich insgesamt bis zu 50 € erstattet.
 

• Die Küchenfee darf bei Interesse und im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten am Pro-
gramm der Gruppe teilnehmen. Eintritte werden möglichst aus der Gruppenkasse gezahlt.
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5. Lebensmitteleinkäufe und Kosten

• Für die Lebensmitteleinkäufe wird mit einer Kopfpauschale kalkuliert, auf deren Einhal-
tung die Küchenfee achtet. Falls sich Überschreitungen des Kostenrahmens andeuten, wird umgehend
mit der Gruppenleitung Rücksprache genommen.

 

• Die Pro-Kopf-Pauschale beträgt bei fleischarmer Kost für vollständige Verpflegung mit Bio-Lebensmitteln
9 € pro Tag und Person, bei teilweiser Bio-Verpflegung 6,50 € pro Tag und Person. Bei kostspieligen Son-
derwünschen (DEMETER-Verpflegung, mehr als zwei Fleischmahlzeiten pro Woche) sind Vorabsprachen zu
treffen.

 

• Zwischen Gruppenleitung und Küchenfee wird vorab geklärt, in welcher Weise die Auszahlung der Le-
bensmittelkosten erfolgt (Vorabüberweisung, Abschlagszahlungen...).

 

• Die Küchenfee legt spätestens 2 Wochen nach Reiseende eine vollständige Kostenabrechnung mit Origi-
nalbelegen vor. Nicht verausgabte Mittel aus der Pauschale erhält die Gruppe umgehend zurück.

6. Rücktrittsklausel

• Diese Übereinkunft ist für beide Seiten bindend. Ein Rücktritt ist für beide Seiten nur aus zwingenden
Gründen zulässig (ernsthafte Erkrankung, Ausfall der Reise).

 

• Kündigt eine Seite die Vereinbarung innerhalb der letzten 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn, ist der an-
dere Partner zur Einforderung einer Aufwandsentschädigung von 150 € vom zurücktretenden Partner be-
rechtigt. 

7. Freundschaftliche Absichtsbekundungen

• Beschränkungen der verwendbaren Zutaten aufgrund von Speiseanforderungen von Gruppenmitgliedern
(Vegetarier, Muslime, Allergiker...) werden von der Gruppenleitung vorab an die Küchenfee übermittelt
und weitestmöglich berücksichtigt.

 

• Beim Antransport der Lebensmittel und Getränke unterstützt die Gruppe die Küchenfee nach Kräften. 
Erforderlichenfalls wird z.B. vor Ort ein Fahrrad mit Anhänger angemietet.

 

• Falls Tagesausflüge mit Lunchpaketen vorgesehen sind, bringen alle Gruppenmitglieder eigene Trinkfla-
schen und ggf. Brotdosen mit.

8. Rolle der International Wadden Sea School

Die International Wadden Sea School stellt lediglich den Kontakt zwischen Küchenfee und Gruppe her und
übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für das daraus entstehende Betreuungsverhältnis vor, wäh-
rend oder nach der Gruppenveranstaltung.

Alle oben genannten Verpflichtungen und Aufgabenverteilungen habe ich zur Kenntnis genommen und
werde ich einhalten.

Für die Gruppe: "Küchenfee"

________________________________ ________________________________

Ort, Datum: Ort, Datum:

________________________________ ________________________________


